
Beschwerdelegitimation (Art. 88 OG)

1. Beschwerdeführer muss Träger des angerufenen

verfassungsmässigen Rechts sein.

2. Er muss in seiner privaten Rechtsspähre persönlich

betroffen sein:

• Rechtsanwendungsakte : Adressat der Verfügung;

ausnahmsweise: Dritte.

• Rechtsnormen: virtuelles Betroffensein genügt.

3. Er muss die Verletzung von rechtlich geschützten

Interessen geltend machen.

4. Er muss ein aktuelles Rechtsschutzinteresse haben (mit

Ausnahme).

Besonderheiten:

• Stimmrechtsbeschwerde (Art.85 lit. a OG)

• Verbandsbeschwerde

• Beschwerde wegen Verletzung der Gemeindeautonomie


